
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/4/18 10ObS58/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Norm

ASVG §294

BSVG §142

GSVG §151

Rechtssatz

Mieteinkünfte des früheren Ehegatten sind nicht zu berücksichtigen, wenn sie die zur Erzielung der Einkünfte

erforderlichen Ausgaben nicht übersteigen.

Entscheidungstexte

10 ObS 58/89
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